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Vertreten durch Sascha Kunze

und

über folgenden Hund/Hunde

wird ein Hundeunterbringungs- und Tierpen-
sionsvertrag geschlossen:

§ 1: Vertrags- und Unterbringungszeitraum

 Der genannte Hund/die genannten Hunde wird/werden 

in der erwähnten Hundepension untergebracht.  

Der Ankunfts- und der Abholtag sind Unterbringungs-

tage im Sinne des Vertrages.

§ 2: Pf lichten der Parteien

Der Hund wird während der Unterbringungszeit  

tier- und artgerecht gehalten, versorgt und behandelt.  

Falls der Hund krank wird, hat der Hundehalter die  

Behandlungskosten zu tragen. Die Pension ist berech-

tigt, nach eigenem Ermessen und im Namen des  

Eigentümers Tierärzte und Spezialisten zu beauftragen. 

Die Pension verpf lichtet sich den Hundehalter unmittel-

bar über getroffene Maßnahmen zu informieren.

§ 3: Unterbringungspreis

 Der Hundehalter verpf lichtet sich für die Betreuung  

des Hundes/der Hunde zur Zahlung der vereinbarten  

Vergütung. Die Parteien vereinbaren, dass die Unter-

bringungskosten vorab zu bezahlen sind.

Können die vereinbarten Termine zur Betreuung  

seitens des Hundehalters nicht eingehalten werden ist  

er verpf lichtet die Pension umgehend zu informieren. 

Hundehalter:

Name:

Straße/Hausnr.:

PLZ.:

Rasse:

Telefon privat:

Geburtsdatum:

Mobil:

Geschlecht/Kastriert:

Chip-Nr.:

Besonderheiten:

vom für                               Tage            Wochen

Preis pro Tag: Euro

Gesamtbetrag: Euro

Hundeunterbringungs- und Tierpensionsvertrag

Ort:



§ 4: Öffnungszeiten

Montag – Freitag: 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Samstag: 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 

Die Abgabe und Abholung des Hundes /der Hunde ist 

nur innerhalb der Öffnungszeiten möglich, oder nach 

vorheriger Absprache

§ 5: Abholungsverpf lichtung 

Wird der Hund /die Hunde nicht zum vereinbarten 

Termin vom Hundehalter oder einem Vertreter abgeholt 

und wurde die Aufenthaltsdauer nicht von Hundehalter 

verlängert, trägt dieser alle hierdurch zusätzlich entste-

henden Kosten. Bis zur Begleichung der in Rechnung 

gestellten Kosten verbleibt der Hund /die Hunde, ent-

sprechend der gesetzlichen Bestimmungen als Pfand in 

der Pension. 

Sollte der Hund/die Hunde nicht innerhalb einer Woche 

nach dem vereinbarten Termin abgeholt werden, so 

muss zunächst der Hundehalter unter Fristsetzung einer 

weiteren Woche zur Abholung aufgefordert werden.  

Ist die Frist abgelaufen, kann der Inhaber der Pension 

frei über den Hund verfügen. Dies schließt eine Abgabe 

im örtlichen Tierheim mit ein.

§ 6: Gesundheitsverpf lichtung

Der Hundehalter bestätigt durch Übergabe der Kopie 

des aktuellen Impfausweises, wer der zuständige Tier-

arzt ist und das sämtliche Impfungen (Staupe, Tollwut, 

Hepatitis, Parvovirose, Leptospirose und Parainf luenza) 

durchgeführt sind und der Hund entwurmt ist.

§ 7: Haftung und Schadensersatz

Für die Hundepension und deren Erfüllungsgehilfen 

besteht Versicherungsschutz im Rahmen einer Betriebs-

haftpf lichtversicherung. Der Betreuer übernimmt keine 

Haftung für die durch den Hund /die Hunde angerich-

teten Sach- und Personenschäden. Ebenso haftet der 

Betreuer nicht für Schäden, die der Hund /die Hunde 

erleiden könnten (z.B. Spiel- und Raufereiverletzungen). 

Die Haftung bei Erkrankung oder Todesfall des Hundes/

der Hunde ist auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches 

Verhalten des Betreuers begrenzt.

Versicherungspf licht

Der Hundehalter übergibt eine Kopie der bestehenden 

Hundehaftpf lichtversicherung und versichert, dass die-

se nach wie vor besteht.

Haftungsfreistellungsverpf lichtung

Der Hundehalter stellt den Ausbilder von einer eventu-

ellen Inanspruchnahme, egal aus welchem rechtlichen 

Gesichtspunkt, frei – so u. a. bei einer Inanspruch- 

nahme aus Tieraufseherhaftung.

§ 8: Salvatorische Klausel

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedür-

fen in jedem Fall der Schriftform. Beide Parteien verpf lich-

ten sich gegenseitig diese einzuhalten. Sollten einzelne 

Bestimmungen dieses Vertrages undurchführbar werden, 

bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen 

unberührt.

Beide Vertragspartner bestätigen, je eine  
Vertragsausfertigung erhalten zu haben. 

Ort: Datum:

Unterschrift Hundehalter

Unterschrift Pensionsinhaber
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